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Vorwort

Seit dem Erscheinen der 2. Auflage ist es zu einer Reihe von Änderungen im
Bereich des Naturschutzes gekommen, die hier nur exemplarisch angesprochen
werden sollen.

So wurde durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 4.5.2020 (BGBl. I 440) die Vorschrift des § 45a zum
Umgang mit dem Wolf eingefügt. Ähnlich artspezifisch sind Regelungen im
Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt vom 18.8.2021. Hier sind insbesondere
§ 30a bezüglich der Ausbringung von Biozidprodukten und § 41a zum Schutz
von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen zu
nennen.

Die Gewährleistung artenschutzrechtlicher Anforderungen hat über viele Jahre
hohe Herausforderungen an die planerische und genehmigungsrechtliche Zulas-
sung von Windenergieanlagen gestellt. Hier hat mit § 45b BNatSchG ein Paradig-
menwechsel stattgefunden. Waren zuvor in der überwiegenden Anzahl der Fälle
weitreichende Begutachtungen des jeweiligen Standortes und sämtlicher
Umstände des Einzelfalles erforderlich, so kann aufgrund der neuen Vorschrift
die Einschätzung des Verletzungs- und Tötungsrisikos und insbesondere der Über-
oder Unterschreitung der Schwelle einer signifikanten Erhöhung dieser Risiken
nunmehr in der Regel anhand bestimmter abstandsbasierter Standardisierungen
erfolgen. Zudem wurden Regelungen über fachlich anerkannte Schutzmaßnah-
men getroffen und die Zulassung von Ausnahmen an bestimmte Maßgaben
geknüpft. § 45c normiert bestimmte Erleichterungen für das Repowering. Durch
§ 45d Abs. 1 werden nationale Artenhilfsprogramme zum dauerhaften Schutz ins-
besondere der durch den Ausbau der erneuerbaren Energien betroffenen Arten
aufgestellt. Abs. 2 der Vorschrift sieht eine Pflicht zur Zahlung einer kontinuierlich
zu erbringenden monetären Ausgleichsleistung vor, wenn eine Ausnahme nach
Maßgabe des § 45b Abs. 8 Nr. 5 zugelassen wird, ohne dass Maßnahmen zur
Sicherung des Erhaltungszustandes der betreffenden Art durchgeführt werden.
Diese Regelungen dienen einer ausgleichenden Lösung des Zielkonfliktes zwi-
schen der besonders beschleunigungsbedürftigen Klimawende und dem Arten-
schutz.

Etwas versteckt – nämlich in Art. 10 des Kitafinanzhilfenänderungsgesetz vom
25.6.2021 (BGBl. I S. 2020) – finden sich Regelungen über eine vorgehende
Fortgeltung von Schutzgebietsfestsetzungen, die wegen Unterlassung einer gebo-
tenen SUP unionsrechtswidrig sind, sofern eine solche Fortgeltung nach vom
EuGH entwickelten Grundsätzen zulässig ist und die zur Heilung erforderlichen
Regelungen im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens unverzüglich nachgeholt
werden. § 32 Abs. 7 erklärt diese Regelungen auch im Bereich von Natura 2000-
Schutzgebieten für anwendbar. § 57 Abs. 2 Satz 2 erstreckt ihre Geltung auch auf
zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft erklärten Meeresgebieten.

Schließlich sind seit der 2. Auflage über 30 Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichts ergangen, in denen sich dieses auch mit Fragen des Habitat- oder
Artenschutzrechts befasst hat. Es bleibt abzuwarten, ob angesichts der raschen
Veränderungen zahlreicher Rahmenbedingungen das Naturschutzrecht abermals
umfassenden neuen Herausforderungen ausgesetzt sein wird.
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Vorwort Vorwort

Besonders hervorzuheben ist, dass auch die 3. Auflage von dem ursprünglichen
und bewährten Autorenteam – ergänzt um Herrn Johannes Jürging – begleitet
wird.

Bonn und Kiel, im Februar 2025 Stefan Lütkes
Wolfgang Ewer

VI
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